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Gesetzgebung: Neues Bauvertragsrecht kommt zum 1. 1. 2018

Am 9. 3. 2017 passierte das Gesetz zur „Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen
Mängelhaftung“ in dritter Lesung den Bundestag. Mit dem Reformgesetz werden zum 1. 1. 2018 zahlreiche
Neuerungen eingeführt: Es werden spezielle Regelungen für den Bauvertrag, den Verbraucherbauvertrag sowie den
Architektenvertrag und den Ingenieurvertrag in das Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) eingefügt.
Dem auf eine längere Erfüllungszeit angelegten Bauvertrag soll insbesondere durch folgende Regelungen Rechnung
getragen werden: Einführung eines Anordnungsrechts des Bestellers einschließlich Regelungen zur Preisanpassung
bei Mehr- oder Minderleistungen, Änderung und Ergänzung der Regelungen zur Abnahme sowie die Normierung einer
Kündigung aus wichtigem Grund. Speziell für Bauverträge von Verbrauchern werden darüber hinaus Regelungen zur
Einführung einer Baubeschreibungspflicht des Unternehmers, zur Pflicht der Parteien, eine verbindliche Vereinbarung
über die Bauzeit zu treffen, zum Recht des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrags und zur Einführung einer
Obergrenze für Abschlagszahlungen vorgeschlagen. Mit Blick auf ihre Besonderheiten werden zudem einige
Sonderregelungen für Architekten- und Ingenieurverträge vorgeschlagen.
(Quelle: BMJV vom 8. 3. 2017)
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